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In der ersten Tarifverhandlung für die Obst 
und Gemüse Industrie NRW haben die Arbeit-
geber am 10.04.2024 unsere Forderungen 
zurückgewiesen und kein Angebt vorgelegt.  

Die Unternehmen verstehen angeblich nicht, 
warum ihr 9,5% fordert, obwohl die Inflation 
jetzt niedriger sei, als 2023. Das ist respekt-
los, weil Eure Chefs kein Gespür dafür haben, 
wie teuer das Leben für euch hart arbeitende 
normale Menschen immer noch ist. Sie wollen 
euch weißmachen, dass das Leben wieder 
erschwinglich ist, bloß weil die Inflationsstatis-
tik zurückgeht. Das Gegenteil ist der Fall. Vor 
allem die Preise für Energie, Wohnen und 
Nahrungsmittel sind extrem gestiegen und 
bleiben auf hohem Niveau.  

Arbeitgeber, die kein Verständnis für die Sor-
gen und Nöte ihrer Beschäftigten haben, wol-
len den Konflikt. Arbeitgeber, die so verhan-
deln, wollen Streiks. Und die kriegen sie jetzt 
auch. Vor der zweiten Verhandlung am  
22. Mai rufen wir zu Warnstreiks in allen Be-
trieben auf. Weitere Infos folgen. Unsere For-
derung bleibt:  

» 9,5% mehr Lohn für alle  

» 150 Euro mehr für Auszubildende 

» Zwei freie Tage zur Prüfungsvorbereitung 

für Auszubildende  

» Laufzeit von 12 Monaten 

 

In Teilen respektlos haben die Arbeitgeber in der ersten Verhandlung unsere Forderungen  
zurückgewiesen und kein Angebot unterbreitet. Wer so verhandelt, will den Konflikt.  

Kein Angebot der Arbeitgeber  
Wer so verhandelt, sucht den Konflikt 
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Streiks sind 
unser gutes Recht! 

 

 

Deine Gewerkschaft NGG handelt Deinen 
Lohn aus. Wenn es aber am Verhandlungs-
tisch nicht weitergeht, hilft nur der 
Arbeitskampf. Das Streikrecht ist durch das 
Grundgesetz garantiert und geschützt. Ohne 
das Streikrecht wären wir zum Betteln 
verdammt. Das hat das Bundesarbeitsgericht 
in mehreren Grundsatzurteilen bestätigt. 
 

 

 

 

»Zur Herstellung des Verhandlungs-
gleichgewichts sind die Arbeitnehmer und 
ihre Gewerkschaften auf Streik angewiesen. 
Tarifverträge kommen nur zustande, wenn 
sie gegebenenfalls von den Gewerkschaften 
mit den Mitteln eines Arbeitskampfes 
erzwungen werden können. Ohne die 
Möglichkeit des Streiks wären Tarifver-
handlungen nicht mehr als „kollektives 
Betteln“.   

BAG-Urteil vom 12. März 1985 
Az: 1 AZR 636/82 Unterstütze unsere Forderungen. 

Werde Mitglied und streik mit! ngg.net/mitglied-werden 
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